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ERAGEBOGEN FÜR WOHNUNGSWERBE
O bj. Ad resseAi\/h g. N r. :

Personalien des
Familienname Vorname Akademischer Grad

Straße, Hausnummer Postleitzahl/Gemeinde

Sozialversicherungs-Numrner

I
Staatsbürgerschaft seit:
frühere Staatsbürgeßchaft :

Familienstand
Ü eaq D verh. D gexh. tl vem. ! lebensgem.

Beruf

Arbeitgebet Tagsüber telefonisch eneichbar

Familienname^y'orname Wohnt bereits
beim

Antraqsteller

Jahresbruttoeinkommen
i n € Sozialversicherungs.Nummer

1. Person = Antragsteller

2 .P . Ja n Nein fl I
3. P, Ja fl Nein ! I

4. P. Ja ! Nein ! I

5. P. Ja fl Nein n I
6. P. Ja fl Nein n I

Die oben bezeichnete Wohnung muss vom Wohnungswerber als künftiger Hauptwohnsitz zu Wohnzwecken veMendet und
ausgewiesen welden.

Wieviele Personen werden in die gewünschte Wohnung ziehen? | I

Ausdrticklid wird festgehalten, dass die höchstzulässige Personenanzahl (auch bloße Anmeldung gem, Meldegesetz) in der
Wohnung von der GröBe (Wohnnutzfläche ohne Loggia) abhängL unter 45 m, 2 Personen, ab 45 m, 3 Personen, ab 60 m2 4
Personen, ab 75 m2 5 Personen, ab 15 weitere m'?je I zusätzliche Person. Verstöße gegen die Höchstbelegungsbestimmung stellen
einen Kündigungsgrund gem. S 30 Ab6.2 Ziff. 13 MRG dar.

Die Arsaben entsprechen der Wahrheit und werden von mf b€reits vor Zuteilung nachgewiesen.
lm Sinne des $ 18 Abs. 1 Z. 1 des Datenschutzges€tzes BGBI. Nr. 565/1978 stimme ich zu, dass die in diesem Bogen enthaltenen
Daten zum Zwecke eines elfizienten Mitteleinsatzes im geförderten Wohnbau an das Arnt der 0Ö landesregierung übe]mittelt
weloen,

Datum Unteßchrift

Entsprechend den Anforderungen der OÖ Wohnbauförderung ersuchen wir Sie, nachfolgend angeführte
Unterlagen-in Kopie_beizulegen:
1. Jahreslohnzettel des Voüahres alljener Personen, die die gewünschte Wohnung beziehen werden
2. Aktueller Monatslohnzettel alljener Personen, die die gewünschte Wohnung beziehen werden
3. Staatsbiirgerschaftsnachweis (Reisepass)
Falls diese Unterlagen nicht vollsüindig beigestellt werden können ersuchen wir Sie, dies nachfolgend zu


